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Newsletter 7 – Korrigendum 
 
 
Korrigendum «Erwerbstätigkeit von Schutzbedürftigen mit Status S» 

 

Im letzten SoKo-Newsletter hat sich unter dem Thema «Erwerbstätigkeit von Schutzbedürftigen mit Status 

S» leider eine Ungenauigkeit eingeschlichen. Nicht alle Personen mit Status F oder B sind generell von der 

Meldepflicht ausgeschlossen, es sind dies (gemäss neuem Abs. 7 von Art. 65 der VZAE): 

 

 
 

Für alle anderen Fälle von Erwerbstätigkeit gilt für vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge un-

verändert die Meldepflicht. 

Personen mit Schutzstatus S sind von Art. 65 Abs. 7 VZAE nicht betroffen. Für sie gilt – wie im Text richtig 

wiedergegeben – weiterhin die Bewilligungspflicht; auch in Fällen von Einsätzen zur Arbeitsmarktintegration. 

Das Amt für Wirtschaft (AWI) Zürich bietet mit dem Merkblatt zu den Verfahren und Zuständigkeiten für An-

stellungen von geflüchteten Personen ein gute Übersicht.  
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